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Phylls Scholl*

Sicherheit der Stromversorgung

Seit dem 1. Januar 2009 gilt der Schweizer Strommarkt
als (tei!- )liberalisiert. Der vorliegende Beitrag geht der
Frage nach, wie das Anliegen der weiterhin sicheren

Stromversorgung in den gesetzlichen Grundlagen

Niederschlag fand. Die nächsten Jahre werden zeigen,
inwieweit der Iiberalisierte Markt in der lage ist, von
sich aus das angestrebte hohe Versorgungssicherheits-
niveau aufrechtzuerhalten. SoUte sich eine Gefähr-

dung abzeichnen, sind nach Ansicht der Autorin die
gesetzlichel1 Crundlagen zur Wahrnehmung der staat-
lichen Gewährleistungsverantwortung zumindest vor-
handen.
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Die Auiorìn isi zugelassen zum Handel an der European Energy
!echange (EEX) in Leipzig.

Depuis Ie ler janvier 2009, Ie marché suisse de I'électri-
cité est (partiellement) Iibéralisé. La présente contri-
bution s'attache à la question de savoir comment les
bases légales ont pris en compte Ie désjr de maintien
dun approvisionnement en électricité sûr. les pro-
chaines années permettront de voir à quel point Ie
marché libéralisé sera en mesure de maintenir Ie haut
niveau de sécurité dapprovisionnement visé. Si un
risque devait se profier, lauteure est davis qu'au

moins les bases légales existent pour que l'État assume
sa responsabilté de garant.

i. Einleitung

Seit clem 1. Januar 2009 gilt der schweizerische Strom-
markt als (teil-)liberalisiert. Das von den Räten am
23. März 2007 verabschiedete Stromversorgungsgesetz

(StromVG)1 berechtigt in der erst en Etappe alle End-
kunden mit einem Stromverbrauch von mehr als 100'000
kwH pro Jahr, ab dem 1. Januar 2009 ihren Stromliefe-
ranten frei zu wählen, indem jeder Netzbetreiber zur
freien Durchleitung des Stroms verpflchtet ist (Art. 6
StromVG). In der zweiten Etappe (voraussichtlich ab 1-
Januar 2014) erhalten alle Endkunden unabhängig von
der Höhe ihres Stromverbrauchs die Möglichkeit, ihren
Stromlieferanten frei zu wählen, wobei gegen die Ein-
führung dieser vollen Marktöffnung noch das fakulta-
tive Referendum ergriffen werden kann.3

Das StromVG folgte auf eine abgewiesene Liberalisie-
rungsvorlage. Das Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) ist

Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Slromversorgung
(Stronwersorgungsgesetz, StrornVG), SR 734.7

, Die Trennlinie von 100'000 kwH jahresstromverbrauch wird

damjt begründet, dass ab diesem jahresverbrauch bei einem
Strompreis von 20 Rappen pro kwH die jährlichen Energiekosten
fohne Netz) pro jahr ca. CHF 6'000 liegen und sich der Aufwand
zur freìen Wahl eìnes Strornlieferariien ab ungefähr dìesem Belrag
lohnt. liegi der )ahresverbrauch tieler, lohne sich der Aufwand jm
Vergleich zur dadurch erzìellen Energiepreisreduklion bum. Der
grosse Anteìl des Gesamtstrompreìses, welcher sich aus Energie,
Netznutzung und Abgaben zusammensetzt, fällt auf das Netznut-
zungsentgelt, welches nach einer FauslregeJ ca. 60% des Gesamt.
prl'ises ausrnacht (bei einem jahresverbrauch von 100'000 kwH
also ca. CHI' J2'OOO Franken pro jahr). Die Höhe des Netznut2ungs.
enigelles wird durch das StrornVG rl'gulìert.
, Dcr vorJìegendc Beitrag beleuchlet di(' erst I" Elappe.



Phylls Scholl: Sicherheit der Stromversorgung
Sicherhei
Sécurité

1/2009
Recht

roit

von den Schweizer Stimmbürgern am 22. September
2002 an der Urne abgelehnt worden. Die Analyse des
Neins zeigte die Befürchtung der Stimmbürger, dass
die Strommarktöffung den Service public (Grundver-
sorgung, Versorgungssicherheit)4 gefährde.s Beim Ge-
setzesprojekt StromVG galt es deshalb die Lehren aus
dem Nein zum EMG zu ziehen: Durch griffgere Be-
stimmungen über die Grundversorgung und die Ver-
sorgungssicherheit und die klare Bezeichnung der da-
für verantwortlichen Institutionen soUte das StromVG
referendumsfest gemacht werden. Die Referendums-
frist lief am 12. Juli 2007 unbenutzt abo Das nun in Kraft
stehende StromVG hält in seinem Zweckartikel fest,
dass mit dem StromVG die Voraussetzungen für eine síche-
re Elektrízítätsversorgung sowie für einen wettbewerbsorien-

tierten Elektrizitätsmarkt geschaffen werden soIlen (Art. 1
StromVG). Ziel des StromVG ist es also, auch unter Wett-
bewerbsbedingungen die Versorgungssicherheit zu ge-
währJeisten. 1m Unterschied zum EMG enthält das
StromVG ein eigenes Kapitel mit der Überschrift ,Ner-
sorgungssicherheit)) (2. Kapitet Art. 5-9 StromVG).

Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, wie das
Anliegen der sicheren Elektrizitätsversorgung in das
StromVG (und in weitere Bundesgesetze) aufgenommen
wurde.6 Dazu gilt es vorab darzulegen, welche Verant-
wortung der Staat in der Stromversorgung trägt und
wo diegrössten Risiken für die Sicherheit der Strom-
versorgung liegen. Nicht in diesem Beitrag behandelt
werden Haftungsfragen bei Stromunterbrüchen. Zum
besseren Verständnis der folgenden Abschnitte soU

vorab noch in die Eigenheiten der Ware Strom und die
Grundzüge der Strommarktliberalisierung eingeführt
werden.

1m Zusammenhang mit der Stromversorgung wird allgemein
von "Service public" gesprochen. Dieser Begriff umfasst sowohl
die "Grundversorgung" als auch die "Versorgungssicherheit)).
Unter Grundversorgung wird insbesondere das Anschlussrecht von

Endverbrauchern an das Elektrizìtätsnetz verstanden. Gemäss der
Anschlussgarantie von Art. 5 Abs. 2 StromVG gilt, dass die Netz-
betreiber verpfJichtet sind, aile Endkunden innerhalb der Bauzo-
ne und in ganzjährig bewohnten Liegenschaften ausserhalb der
Bauzone sowie aile Elektrizitätserzeuger an das Elektrizitätsnetz
anzuschliessen. Diese VerpfJchtung erstreckt sìch aber nur auf
das jeweílge Netzgebiet des einzelnen Nelzbetreibers. Die Kan.
tone weisen die Netzgebiete den auf ihrem Kantonsgebiet tätigen
Netzbetreibern möglichst lückenlos zu. Ziel dieser Regelung ist,
dass keine "verwaisten" Netzgebiete entstehen. Es soil nìcht dem
Ermessen eines Netzbetreibers anheim gesteJlt bleiben, ob bei.
spielsweise ein Eleklrízitätsnetz in einem wirtschaftlich unrenta-
bIen Gebiet (abgelegene Talschaften) weiterhin betrieben wird. Zur

Definilion des Begriffs Versorgungssiclierlieii siehe weiler unten im
Text, Kap. IlL.
5 RAINER BACHER/WALTER STEINMANN, Versorgungssìcherheit trotz

strommarktöffnung? Machbar oder ilusíonär?, Die Volkswirt-
schaft, Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 1/2-2005,5 ff.
6 Die Polizeigesetzgebung, wie zurn Beíspiel die Sicherheitsvor.

schriften für den Leitungsbau, mil clem Elektrizitätsgesetz (EleG,
SR 734.0) als Grunderlass und einer Vielzahl darauf basierender
Verordnungen, wurde im Rahmen der Strommarktliberalisierung
nicht revidiert und wird in diesem Beitrag daher auch nícht be-
rücksíchtigt.

Elektrische Energie (Strom) ist ein essentielles, aus der
modernen GeseUschaft nicht mehr wegzudenkendes
Versorgungsgut. Wegen der eminenten Bedeutung für
die Grundversorgung von Wirtschaft und Bevölkerung
und den technischen Eigenheiten wurde die Stromver-
sorgung lange als hoheitlche bzw. staatlche Aufgabe
betrachtet und war dem freien Wettbewerb entzogen.
Aufgrund des technologischen Fortschrittes wurde die
Monopolisierung der Stromversorgung ab den 1980er

Jahren zunehrnend in Frage gestellt. Es wurde vorge-
schlagen, eine Trennung des Strommarktes in die Be-
reiche Produktion, Netz und Handel vorzunehmen und
nur noch das Netz als Monopol gelten zu lassen? Die
Liberalisierung soIl Wettbewerb (und damit Allokati-
onseffzienz) in die Bereiche Produktion und Handel
bringen. Die Netze sind naturliche Monopole und mus-
sen als solche weiterhin reguliert werden, damit keine
Monopolrenten abgeschöpft werden können.

Die Eigenheiten des Produktes Strom sind ebenfalls
weiterhin zu beachten, da sie gerade in Bezug auf die
Versorgungssicherheit erhebliche Ruckwirkungen auf
die ReguIierungsanforderungen des Strommarktes ha-
ben: Die Elektrizitätsversorgung unterscheidet sich von
der Versorgung mit andern Energien dadurch, dass sie
auf ein zusammenhängendes Transportnetz angewiesen

ist. Das Netz stell das Nadelöhr der Stromversorgung
dar. Ein Endkunde kann nur versorgt werden, wenn er
über ein Leitungsnetz mit dem Stromproduzenten in
ständiger und unmittelbarer Verbindung steht. Die
technischen Eigenschaften der Netze erlauben nur ge-
ringe Spannungs- und Frequenzschwankungen. Über-
steigt die Entnahme von Strom die Einspeisung ins
Netz, kann das Netz wegen Überbelastung zusammen-
brechen.8 Diese Gefahr wird durch den Umstand ver-
schärft, dass Strom nUT sehr beschräl1kt speicherbar ist.
Aus diesem Grund und wegen der physikalischen Be-
sonderheit, dass sich Strom mit Lichtgeschwindigkeit
fortbewegt, müssen Stromproduktion und -verbrauch
zeitgleich und in gleicher Menge erfoIgen.9 Einmal im
Netz ist Elektrizität nicht rnehr gegenständlích spezifzier-

bar. Der Strom verteilt sich irn Netz nach dem Gesetz
des geringsten Widerstandes (Kirchhoff'sches Gesetz)
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7 FRANK BODMER/SILVIO BORNER, Die Liberalisierung des Strom-

marktes ín der Schweiz, Zürich 2001, 12 f. Auch in der Telekom-
munikation wurde die umfassende Monopolstellung in Folge
des technologischen Fortschritts bedrängt. Hier wird aufgrund
der mögJichen Substitution des klassischen leitungsgebundenen
Telefons durch das kabellose MobìJielefon das Argument des na-
türlichen Monopols ganz in Frage gestellt. Siehe dazu ausführJich
ROLf WEBER, Vom Monopol zum Wettbewerb: Regulierung der

Kommunikationsmarkte im WandeL, Zürich 1994, 37 ff.
· BODMER/BoRNER (FN 7), 26; EGBERT WILMS, Schweizer Stromrnarkt
im Umbruch: kritsche Belrachtungen, Chur/Zürích 2001,16.

, NICLA HAEfLIGER, Die Liberalisierung der Elektrizitätswiri-
schafi in der Europäischen Gemeinschaft, Bern 1997, 24; HANS

MARTIN WF.TERT, Die Organísatíons- und Handlungsformen in der

schwdzerischen EJektrizitätsversorgung, Zürích 1990,54.
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und kann demzufolge nicht mehr physisch der vertrag-
lichen Beziehung zugeordnet werden.10

II. Rolle des Staates

Die Sicherung der Infrastruktur gehört zu den unbe-
strittenen öffentlichen Interessen. Der Grund liegt in
der schlichten Feststellung, dass ohne funktionsfähige
Infrastruktur Menschen und Unternehmen, die räum-
lich voneinander getrennt sind, nicht miteinander in
Verbindung treten können. Erst die £1ächendeckende

Infrastruktur ermöglicht die soziale, wirtschaftlche,
kulturelle und politische Gemeinschaft. Eine Aufgabe,
an welcher ein öffentlches Interesse besteht, kann,
muss aber nicht zwingend yom Gemeinwesen selbst er-
bracht werden. Das öffentliche Interesse impliziert nur,
dass der Staat auf einem Gebiet überhaupt tätig wird -
sei es durch ein staatlches Leistungsangebot oder le-
diglich durch Rechtsetzung.ll Für die Bestimmung von
Umfang und Ausübung des öffentlchen Interesses ist
das Demokratieprinzip ausschlaggebend. Die öffent-
lichen Aufgaben und ihr Umfang werden als Ergebnis
der demokratischen Wilensbildung auf Bundesebene

in der Verfassung festgehalten.J2

Die Bundesverfassung hat das öffentliche Interesse an
der Energieversorgung in Art. 89-91 BVl3 aufgenom-

men:

Gemäss Art. 89 Abs. 1 BV setzen sich "Bund und Kantone
£...1 im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein für eine ausreichende,
breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträg-
liche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rati-
onellen Energieverbrauch".

Art. 89 Abs. 1 BV gibt das verbindliche Ziel für die Er-

füllung öffentlicher Aufgaben vor, räumt jedoch selbst
keine Regelungskompetenz ein.J4 Für die eigentliche
Energieversorgung im Sinne einer sogenannten Erfül-
lungsverantwortung wird dem Bund in der BV auch an
anderer Stelle keine Gesetzgebungskompetenz einge-
räumt. Vielmehr statuiert Art. 4 Abs. 2 Energiegesetz
(EnG)15 gestützt auf Art. 89 Abs. 1 BV, dass "die Energie-

10 I-lEFLICER (FN 9), 25; ALLEN FUCHS, Öffnung des Strommarktes-

einige juristische Überlegungen, SWZ Sondernummer 1999, 52 ff.,
61 f. Bezieht z.B. ein Haushalt Ökostrom, bedeutet dies nícht, dass
der in diesem Haushalt effektiv verbrauchte Strom aus Solar- oder
Windproduktion stammt, sondern dass Ökostrom zu entspre-
chender Zeit und in entsprechender Menge irgendwo ins Netz ein-
gespiesen wurde.
II DANIEL DAENIKER, Überführung staatlìcher Aufgaben auf ver-

waltungsexterne Aufgabenträger, in: Tobiasjaag (Hrsg.), Dezenlrali-
sierung und Privatisierung öffentJcher Aufgaben, Zürìch 2000, 56.

" PAUL RICHLI, Staatsaufgaben, in: Daniel Thürer/jean-françois

Aubert/jörg P. Muller (Hrsg.), Verfassungsrechl der Schweiz, 2001,
851 ff., 856 f., m.H. auf die Regelungsstufen in den Kantonen und
die Grenzen von staatlicher Aufgabenerfüllung. Bei der weiteren
Konkretisierung durch Gesetze hat sich der Gesetzgeber an die
Vorgaben der Verfassung zu halten.
IJ Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

"om 18. April 1999, SR 101.

" RENÉ SCHAFFBAU5ER, St. Galler Kommentar zu Art. 89 BV, Rz. 5.
" Energiegesetz vom 26. luni 1998 (EnG), SR 730.0.

"l
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versorgung Sache der Energiewirtschaft ist. Bund und
Kantone sorgen mit geeigneten staatlichen Rahmenbe-
dingungen dafür, dass die Energiewirtschaft diese
Aufgabe im Gesamtinteresse optimal erfüIlen kann)).
Damit kommt dem Bund und den Kantonen eine ge-
meinsame sogenannte Gewährleistungsverantwortung
ZU.16 Auch wenn die Versorgung an und rur sich der

Privatwirtschaft und dem Wettbewerb anvertraut wer-
den kann, ist die Gewährleistung (Sicherung) der Ener-
gieversorgung eine öffentliche Aufgabe. Die staatlche
Gewährleistungsverantwortung liegt in der Verpflch-
tung, einen Ordnungsrahmen bereitzustellen, der ge-
währleistet, dass aIle Endverbraucher zu angemessenen
Bedingungen Zugang zur Stromversorgung haben.

Aufgrund ihrer subsidiären Generalkompetenz (Art. 3
BV) stand es den Kantonen hingegen bis zum Erlass des
StromVG frei, die Stromversorgung als Staatsaufgabe
mit ErfüIlungsverantwortung auszugestalten. Die Kan-
tone regulierten die Elektrizitätswirtschaftsordnung

jedoch weniger über rechtlche Monopole als vielmehr
über Eigentums- und Beteiligungsrechte an den betref-
fenden Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU).

Diese Unternehmen wurden von der öffentlichen Hand
errichtet, erhielten gleichzeitig die notwendigen Kon-
zessionen für die Erstellung der Produktions-, Trans-

port- und Verteilanlagen und verfügten seither über
faktische VersorgungsmonopoleP Bis heute ist die
Elektrizitätswirtschaftsordnung in den Kantonen von
einer starken Stellung der kantonalen und kommu-
nalen EVU (allenfalls im Kleid von AktiengeselI-
schaften) geprägt. Erst recht in einem liberalisierten
Strommarkt stellen primär die Unternehmen der Elek-
trizitätswirtschaft die Elektrizitätsversorgung sicher.

Nach dem in Art. 3 StromVG verankerten Subsidiari-
tätsprinzip ist die Sicherstellung der Elektrizitätsver-

sorgung primär eine Aufgabe der Unternehmen der
Elektrizitätswirtschaft. Diese arbeiten unter Achtung
des Wettbewerbsrechts (wie z.B. des Kartellgesetzes) bei
der Planung, Vorbereitung und Durchführung von
Massnahmen zur Verhinderung und Beseitigung von
Versorgungsengpässen zusammen. Soweit die Unter-
nehmen der Elektrizitätswirtschaft ihre Aufgaben
pflchtgemäss erfülIen (können), solI sich der Staat zu-
rückhalten.J8

Das StromVG stützt sich insbesondere auf Art. 91 Abs. 1
BV, welcher dem Bund die Kompetenz zur Regelung des
Transports und der Lieferung von elektrischer Ener-
gie gibt. Mit "Transport.. ist die Übertragung auf den
Höchstspannungsnetzen gemeint, mit "Lieferung)) die

I. ROLF H. WEBER/BRICITTA KRATZ, Elektrizitätswirtschaftsrecht,

Bern 2005, § 8, 328, Rz. 215; TOBIAS jAAC/GEORC MÜLLER/PIERRE

TSCHANNEN, Ausgewählte Gebiete des Bundesverwaltungsrechts,

Basel/Genf/München 2006, stellen klar, dass das EnG selbst die
Versorgungssicherheit nieht garantiert.
I; BERNHARD WALDMANN, Strommarkt und kantonales Recht. Die

Volkswirtschaft, Das Magazin fur Wirtschaftspolitik, 1/2.2005,
24f
" WEBER/KRATZ (FN 16),329, Rz. 218-221.




